
  

Checkliste für Promovierende der Fakultät für Angewandte 
Informatik 

 

 
A) Vorverfahren: Registrierung als Doktorand 
 
Damit die geplanten Promotionsverfahren der Fakultät nicht erst bei der Einreichung 
der Dissertation und dem damit verbundenen Antrag auf Zulassung zur Promotion 
bekannt werden, hat die Fakultät für Angewandte Informatik die Vorstufe 
„Registrierung als Doktorand“ eingeführt. 
 
Für die Registrierung als Doktorand ist ein Antrag (siehe Anlage 1) einzureichen. 
Dem Antrag sind alle Unterlagen die unter Buchstabe B Unterabschnitt a) aufgelistet 
sind beizufügen, die zum Zeitpunkt der Antragsstellung bereits vorliegen. Es müssen 
mindestens der Lebenslauf, die Zeugnisse und Urkunden (jeweils als beglaubigte 
Kopie oder im Original), sowie die schriftliche Bestätigung der Doktormutter/des 
Doktorvaters über die Betreuung der Dissertation vorgelegt werden.  
(Da das amtliche Führungszeugnis bei der Einreichung der Dissertation (siehe § 7 
Abs. 2 Satz 1 Ziffer 3 APromO) maximal 6 Monate alt sein darf, wird empfohlen, 
dieses erst zu diesem Zeitpunkt vorzulegen.) 
 
Es wird bereits bei der Registrierung als Doktorand geprüft, ob die 
Grundvoraussetzungen für die Zulassung zur Promotion (§ 4 Abs. 1 und 2 
PromOFAI) erfüllt sind.  Ggf. kann bereits zu diesem Zeitpunkt beim Ständigen 
Promotionsausschuss ein Antrag nach § 4 Abs. 4 oder Abs. 5 PromOFAI gestellt 
werden.  
 
Dies ist nur ein Vorverfahren! Die Zulassung zur Promotion erfolgt erst bei 
Einreichung der Dissertation und der Promotionsgesuches (§ 7 APromO) mit allen 
notwendigen Unterlagen (siehe Buchstaben B und C). 
 
 

B) Einleitung des Promotionsverfahrens 
 
a)  Schriftliches Gesuch gemäß § 7 APromO um Zulassung zur Promotion beim 

Dekan der Fakultät (siehe Anlage 2), dem die folgenden Unterlagen beizufügen 
sind: 

 
1) unterschriebener Lebenslauf des Bewerbers, 

 
2) ein amtliches Führungszeugnis (nicht älter als sechs Monate) 

 
3) der Nachweis über die für die Promotion erforderliche 

Studienabschlussprüfung (§ 6 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. § 7 Abs. 2 Satz 1 Nr. 
5 APromO i.V.m. § 4 Abs. 1 PromOFAI)  
(Hinweis: Der geforderte Nachweis wird in der Regel durch die Vorlage 
des Diplom-/Masterprüfungszeugnisses zusammen mit der Diplom-
/Masterurkunde erbracht.) 
 

4) schriftliche Betreuungszusage gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 5 APromO 
 



  

5) der Nachweis ausreichender Beherrschung der deutschen Sprache 
(sofern hinsichtlich der Sprachkenntnisse Zweifel bestehen) 
 

6) die Dissertation einschließlich ihrer Anlagen in Maschinenschrift oder 
Druck in vierfacher Ausfertigung (Abgabe von 4 Exemplaren in der 
Fachbereichsverwaltung). Zusätzlich ist die Dissertation in 
elektronischer Form einzureichen. (Ggf. ist ein fünftes Druckexemplar 
einzureichen, wenn ein weiteres Gutachten gewünscht ist.) 
 
Aus wichtigen Gründen können von der Erfordernis der Abfassung in 
deutscher Sprache Ausnahmen zugelassen werden, wenn der Betreuer 
der Arbeit dies befürwortet. 
 
(Formaler Hinweis: Spätestens bei der Abgabe der Pflichtexemplare (= 
Veröffentlichung (§30 APromO i.V.m. § § 11 PromOFAI) müssen 
folgende Angaben auf der Rückseite des Titelblatts angegeben sein: 
  -  Namen der Gutachter  
  -  Tag der mündlichen Prüfung) 
 

7) die Erklärung, die im Anhang dieser Checkliste zu finden ist (siehe  
Anlagen 3 und 4), 
 

8) Bei weiblichen Kandidatinnen die Erklärung zur Titelführung (siehe 
Anlage 5) 
 

Im Antrag ist anzugeben, welche Form der mündlichen Prüfung (§ 7 PromOFAI) 
gewählt wird. 
 
 
b) Der Ständige Promotionsausschuss überprüft, ob die 

Zulassungsvoraussetzungen erfüllt sind ggf. ob fehlende Voraussetzungen 
gemäß der APromO und der PromOFAI geheilt werden können. 
 

c) Die in der Dissertation angewendeten Methoden müssen in den Bereich einer in 
der Fakultät für Angewandte Informatik vertretenen Fachwissenschaft fallen. Die 
Promotionsfächer an der Fakultät für Angewandte Informatik sind Informatik, 
Geographie, Geoinformatik, Ingenieurinformatik, Wirtschaftsinformatik und Klima- 
und Umweltwissenschaften. 

 



  

C) Ablauf des Promotionsverfahrens) 
 
a) Dissertation 
 

1) Nach Prüfung der Unterlagen entscheidet der Ständige 
Promotionsausschuss, ob die Voraussetzungen der Zulassung des 
Bewerbers zur Promotion vorliegen und benachrichtigt diesen 
schriftlich. 
 

2) Der Ständige Promotionsausschuss, bzw. der Vorsitzende des 
Ständigen Promotionsausschusses, bestimmt für die Begutachtung der 
Dissertation zwei fachlich zuständige mitwirkungsberechtigte 
Lehrpersonen (§ 6 Abs. 2 PromOFAI i.V.m. § 2 APromO). In 
bestimmten Fällen ist ein dritter Gutacher zu bestellen. 
 

3) Die Gutachter, denen die Dissertation gleichzeitig zuzuleiten ist, sollen 
ihre Voten binnen sechs Monaten abgeben. 
Jeder Gutachter gibt ein begründetes Votum ab, in dem die Annahme 
oder Ablehnung der Dissertation vorzuschlagen ist. Der Vorschlag auf 
Annahme ist mit einer Note zu verbinden. 
 

4) Die nach § 2 Abs. 1 APromO und die promovierten Mitglieder der 
Fakultät werden vom Dekan schriftlich (per E-Mail) vom Ausliegen der 
Voten und der Dissertation unterrichtet. Die Dissertation und die 
Gutachten liegen gemäß § 6 Abs. 9 PromOFaI drei Wochen in der 
Fachbereichsverwaltung zur Einsichtnahme aus. 

 
b) Mündliche Prüfung 
 

1) Die mündliche Prüfung findet nach Annahme der Dissertation, deren 
Zeitpunkt aktenkundig zu machen ist, statt. 
Sie soll in der Regel binnen drei Monaten nach Annahme der 
Dissertation abgehalten werden. 
Während der vorlesungsfreien Zeit finden im Allgemeinen keine 
mündlichen Prüfungen statt. 
Den Termin der mündlichen Prüfung setzt der Vorsitzende des 
Ständigen Promotionsausschusses nach Annahme der Dissertation 
fest. Er lädt den Bewerber unter Benennung der für die Prüfung 
vorgesehenen mitwirkungsberechtigten Lehrpersonen (§ 2 Abs. 1 und 2 
APromO) mit mindestens zweiwöchiger Frist, die auf Antrag des 
Bewerbers (formlos) vom Vorsitzenden des Ständigen 
Promotionsausschusses höchstens auf eine Woche abgekürzt 
werden kann. 
Der Termin der mündlichen Prüfung wird mindestens eine Woche 
vorher per E-Mail veröffentlicht. 
 

2) Der Vorsitzende des Ständigen Promotionsausschusses bestimmt den 
Vorsitzenden und wenigstens zwei weitere Mitglieder der 
Prüfungskommission nach Anhörung des Betreuers der Dissertation 
und des Kandidaten. Die mitwirkungsberechtigte Lehrperson, die die 
Dissertation betreut hat, soll ihr angehören. Bei Vorliegen der 



  

Voraussetzungen des § 8 Abs. 2 Satz 3 PromOFAI wird ein weiteres 
Mitglied in die Prüfungskommission bestellt. 
 
Wird ein auswärtiger Betreuer gewählt, so soll dieser der 
Prüfungskommission angehören. 
 

3) Die mündliche Prüfung besteht aus zwei Teilen.  
 
Dabei wird der erste Teil umfasst die Vorstellung der Dissertation durch 
den Kandidaten im Rahmen eines Vortrags sowie eine 
wissenschaftliche Aussprache über dieses Fach. Der zweite Teil der 
mündlichen Prüfung besteht entweder aus einer wissenschaftlichen 
Aussprache zum Fachgebiet und angrenzender Fachgebiete des 
Themas der Dissertation (§ 7 Abs. 2 und Abs. 3 Buchstabe a 
PromOFAI) oder aus einer wissenschaftlichen Aussprache über den 
Stoff zweier weiterführender Lehrveranstaltungen außerhalb des 
Fachgebiets der Dissertation (§ 7 Abs. 2 und Abs. 3 Buchstabe b 
PromOFAI). Dabei sind vom Kandidaten alle Fachgebiete wählbar, die 
an der Fakultät für Angewandte Informatik vertreten sind. Die 
Gesamtdauer der mündlichen Prüfung soll ca. 90 Minuten betragen, der 
erste Teil der Prüfung soll in der Regel 60 Minuten nicht überschreiten. 
 

4) Über die mündliche Prüfung ist ein Protokoll zu führen, in das die 
Hauptgegenstände der Prüfung und die erteilten Noten aufzunehmen 
sind. Das Protokoll ist durch den Vorsitzenden der Prüfungskommission 
zu unterzeichnen und zu den Prüfungsakten zu nehmen. 
 

5) Die Fakultät für Angewandte Informatik verleiht den Titel „Dr. rer. nat.“. 
Wenn die Prüfungskommission feststellt, dass die Dissertation 
ingenieurwissenschaftlichen Charakter hat und dass der Bewerber über 
hinreichende ingenieurwissenschaftliche Kenntnisse auf dem 
Fachgebiet der Dissertation verfügt, dann wird der Titel „Dr.-Ing.“ 
verliehen. 
 

6) Ist die mündliche Prüfung bestanden, so setzt die Prüfungskommission 
die Gesamtnote der Promotion fest. 
 



  

D) Nach der Promotion zu erbringende Leistungen/Abschluss des 
Promtionsverfahrens 
 

1) Der Bewerber hat die Dissertation binnen einer Frist von zwei Jahren 
nach Bestehen der mündlichen Prüfung in der von der Fakultät 
genehmigten Fassung zu veröffentlichen. 
 

2) Hierfür gibt es folgende Varianten: 
 
Er hat 40 Exemplare der Dissertation kostenfrei zum Zwecke des 
Schriftenaustausches der Universitätsbibliothek (Frau Urban Tel. 5335, 
Frau Dangl Tel. 5334).  
 
Wenn die Dissertation von einem Verlag in einer Auflage von mind. 150 
Exemplaren veröffentlicht wird, genügt die Ablieferung von 6 
Exemplaren dieser Verlagsausgabe (+ Verlagsvertrag zur Bestätigung 
der Auflagenhöhe); im Falle der Veröffentlichung im Print-on-Demand-
Verfahren, ist eine schriftliche Erklärung des gewerblichen Verlegers 
vorzulegen, in welcher die Lieferbarkeit des Buchs für fünf Jahre 
garantiert wird, hier genügt ebenfalls die Ablieferung von 6 
Exemplaren der Verlagsausgabe. 
 
Es besteht auch die Möglichkeit der Online-Veröffentlichung auf dem 
OPUS-Server (http://www.opus-bayern.de/uni-
augsburg/doku/intro.shtml), in diesem Fall sind zusätzlich 4 Exemplare 
in kopierfähiger Maschinenschrift einzureichen. (Bei Fragen zur OPUS-
Veröffentlichung wenden Sie sich bitte an die Universitätsbibliothek, 
Referat Open Access und Publizieren, openaccess@bibliothek.uni-
augsburg.de, Durchwahl 5403.) 
   
Zusätzlich zu den o.g. Pflichtexemplaren ist jeweils ein weiteres 
Exemplar bei der Fachbereichsverwaltung für das Fakultätsarchiv 
abzuliefern. Bei Einreichung der Exemplare hat der Vorsitzende des 
Ständigen Promotionsausschusses festzustellen, dass die geforderten 
Auflagen erfüllt sind. 
 
Die abzuliefernden Exemplare haben auf der Rückseite des Titelblattes 
die Namen der Gutachter sowie den Tag der mündlichen Prüfung 
anzugeben. 
 
Bitte beachten Sie bei der Anfertigung der Druckexemplare 
(Pflichtexemplare) unbedingt die Vorgaben der Universitätsbibliothek 
(siehe Anlage 6)! 

 
3) Nach Einreichung der ordnungsgemäßen Exemplare der 

Dissertation (Veröffentlichung der Dissertation) wird der 
Doktorgrad durch Aushändigung einer Urkunde verliehen. Die 
Urkunde wird in deutscher, oder auf Wunsch des Bewerbers in 
lateinischer, Sprache erstellt. Die Urkunde hat die Notenskala 
anzugeben. Die Urkunde enthält die Gesamtnote der Promotion und die 
Note der Dissertation sowie den Titel und das Prädikat der Dissertation. 

http://www.opus-bayern.de/uni-augsburg/doku/intro.shtml
http://www.opus-bayern.de/uni-augsburg/doku/intro.shtml
mailto:openaccess@bibliothek.uni-augsburg.de
mailto:openaccess@bibliothek.uni-augsburg.de


  

Sie wird auf den letzten Tag der Prüfungsleistung datiert, mit dem 
Universitätssiegel versehen und vom Präsidenten der Universität sowie 
vom Dekan unterzeichnet. Die Urkunde wird dem Bewerber durch den 
Dekan ausgehändigt. Auf Wunsch kann sie dem Bewerber zugestellt 
werden. 
 
Das Recht zur Führung des Doktortitels entsteht erst mit der 
Aushändigung der Urkunde. Der Ständige Promotionsausschuss 
kann dem Bewerber aus wichtigem Grund ausnahmsweise für eine 
begrenzte Zeit ermächtigen, den Doktortitel bereits früher zu führen 
(formloser Antrag nach Ableistung der mündlichen Prüfung). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hinweis:  
 
Es ist den Doktoranden untersagt, vor Abschluss des Verfahrens die Öffentlichkeit 
über eventuelle Informationen zur Bewertung ihrer Arbeit zu informieren. 
 
 
 
 
Anmerkung: Alle maskulinen Personen- und –Funktionsbezeichnungen dieses 
Textes beziehen sich in gleicher Weise auf Frauen und Männer. 



  

Anlage 1 
 
 
.....................................................   ............................, den................. 
  (Name) 

..................................................... 
            (Anschrift) 

..................................................... 

 

 

An den 
Dekan der  
Fakultät für Angewandte Informatik 
der Universität Augsburg 
Herrn Professor Dr. Jörg Hähner 
Universitätsstraße 6 a 
 
86159 Augsburg 
 

 

 

 

Registrierung als Doktorand/-in 

 

 

Sehr geehrter Herr Dekan, 
 
hiermit beantrage ich, als Doktorand/-in an der Fakultät für Angewandte Informatik 
der Universität Augsburg registriert zu werden. Ich bitte um Prüfung, ob ich die 
Grundvoraussetzungen für die spätere Zulassung zur Promotion (Studienfach, 
überdurchschnittlicher Studienabschluss) erfülle. 
 
Ich beabsichtige im Fach  ……………………………...  zu promovieren. Herr/Frau 
Professor Dr. ………………………….. hat sich bereiterklärt meine Dissertation zu 
betreuen. Die schriftliche Betreuungszusage liegt diesem Schreiben bei. 
 
 Mit freundlichen Grüßen 

 
 



  

Anlage 2 

 
 
.....................................................     ............................, den................. 

        (Name) 

..................................................... 
        (Anschrift) 

..................................................... 

 

An den 
Dekan der  
Fakultät für Angewandte Informatik 
der Universität Augsburg 
Herrn Professor Dr. Jörg Hähner 
Universitätsstraße 6 a 
 
86159 Augsburg 
 

 

 

 

Antrag auf Zulassung zur Promotion 

 

 

Sehr geehrter Herr Dekan, 
 
hiermit ersuche ich um Zulassung zur Promotion an der Fakultät für Angewandte 
Informatik der Universität Augsburg. 
 
Meine Promotionsarbeit, welche von Herrn/Frau Professor Dr. ................................... 
betreut wurde, füge ich diesem Schreiben in vierfacher Ausfertigung bei. Zudem ist 
dem Schreiben eine elektronische Fassung meiner Dissertation beigefügt. Die 
schriftliche Betreuungszusage von Herrn/Frau Professor Dr. …………………….. 
habe ich bereits bei der Registrierung als Doktorand/in vorgelegt.  
 
Meine mündliche Prüfung möchte ich gem. § 7 Abs. 2 und Abs. 3 Buchstabe ……. 
PromOFAI ablegen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 

 

 



  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Anlage 3 

 
....................................................             .................................................... 
     (Name, Vorname)             (geboren am) 

 

ERKLÄRUNG 

 

 

 

Ich erkläre, dass  

 

 

• die Dissertation über das Thema: 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
keiner anderen Universität, Hochschule oder Fakultät vorgelegen hat oder vorliegt; *) 
 

• ich noch keinen Doktorgrad erlangt oder zu erlangen versucht habe; *) 
 

• gegen mich keine Tatsachen vorliegen, die nach Art. 69 des Bayerischen 
Hochschulgesetzes die Entziehung des Doktorgrades rechtfertigen würden; 

 

• ich einverstanden bin, dass die elektronische Fassung der Dissertation unter Wahrung 

meiner Urheberrechte und des Datenschutzes einer gesonderten Überprüfung 

unterzogen werden kann. 

 

Ich versichere, dass 

 

• ich sämtliche Stellen, die aus dem Schrifttum nahezu wörtlich oder sinngemäß 

entnommen sind, als solche kenntlich gemacht habe. 

 

 

 

 ........................ ,  ......................   .............................................  
 Ort  Datum  Unterschrift 
 
 
*) Sollte dieser Aspekt nicht zutreffen, so ist die entsprechende Aussage oben zu streichen und separat eine entsprechende Erklärung 
abzugeben, wo die Dissertation bereits vorgelegen hat oder vorliegt bzw. welchen Doktorgrad der Bewerber bereits erlangt hat oder zu erlangen 
versucht hat. 
 
 

 



  

 
Anlage 4 

 
....................................................             .................................................... 
     (Name, Vorname)             (geboren am) 

 

VERSICHERUNG AN EIDES STATT 

 

 

Ich erkläre, dass 

 

• ich die Dissertation über das Thema: 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

selbstständig verfasst habe, keine anderen als die von mir angegebenen Quellen und 

Hilfsmittel benutzt habe und sämtliche Stellen, die aus dem Schrifttum wörtlich 

entnommen sind, als solche kenntlich gemacht habe; 
 

• ich keine gewerbliche Promotionsvermittlung oder -beratung in Anspruch genommen 

habe. 

 

Ich bestätige die Richtigkeit dieser Erklärung und versichere an Eides Statt, dass ich 

nach bestem Wissen die reine Wahrheit erklärt und nichts verschwiegen habe. 

 

 

 

 ........................ ,  ......................   .............................................  
 Ort  Datum  Unterschrift 
 

 

 

 

Die Informationen+) zur Bedeutung der eidesstattlichen Versicherung und zu den 

strafrechtlichen Folgen einer unrichtigen oder unvollständigen eidesstattlichen Versicherung 

habe ich zur Kenntnis genommen.  

 

 

 ........................ ,  ......................   .............................................  
 Ort  Datum  Unterschrift 
 
 
+) Die eidesstattliche Versicherung ist eine Beteuerung, mit der bekräftigt wird, dass eine bestimmte Erklärung der Wahrheit entspricht. Besondere 
Rechtsbedeutung erlangt die Versicherung an Eides Statt dadurch, dass nach § 156 Strafgesetzbuch (StGB) die Abgabe einer unwahren 
eidesstattlichen Versicherung eine Straftat darstellt. Gibt eine Person also eine eidesstattliche Versicherung ab und erklärt dabei die Unwahrheit, 
so macht sie sich strafbar. 
 
Gemäß § 156 StGB wird die Abgabe einer falschen eidesstattlichen Versicherung oder die Berufung auf eine solche Versicherung gegenüber 
einer zuständigen Behörde mit bis zu drei Jahren Freiheitsstrafe oder mit Geldstrafe bestraft. 
 

§156 
Falsche Versicherung an Eides Statt 

 
„Wer vor einer zur Abnahme einer Versicherung an Eides Statt zuständigen Behörde eine solche Versicherung falsch abgibt oder unter Berufung 
auf eine solche Versicherung falsch aussagt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.“ 
 

http://bundesrecht.juris.de/stgb/__156.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Freiheitsstrafe_%28Deutschland%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Geldstrafe_%28Deutschland%29


  

 

Anlage 5 

 

Antrag auf Doktorgrad 

Lt. § 23 der Allgemeinen Promotionsordnung 

 

Fakultät für Angewandte Informatik 

 

 

 

__________________________________________ 

Name, Vorname 

 

 

 

Bitte von allen weiblichen Kandidatinnen anzukreuzen: 

 

 Ich beantrage, dass mir der Doktorgrad in weiblicher Form (Doktorin der 

Naturwissenschaften – Dr.rer.nat. bzw. Doktor-Ingenieurin– Dr.-Ing.) 

verliehen werden soll 

 Ich beantrage, dass mir der Doktorgrad in männlicher Form (Doktor der 

Naturwissenschaften – Dr.rer.nat. bzw.  Doktor-Ingenieur – Dr.-Ing.) 

verliehen werden soll. 

 

 

 

 

 

 

Ort, Datum, Unterschrift (Vor- und Zuname) 



  

Anlage 6 

Anforderungen der Universitätsbibliothek an die Dissertationen der 

Universität Augsburg, die durch sie verbreitet bzw. archiviert werden 

(Handreichung für die Fakultäten, Stand 17.06.2015) 

    

1. Allgemeines 

Die Universitätsbibliothek (in Folgenden: UB) hat im Rahmen der Allgemeinen 

Promotionsordnung und der Fachpromotionsordnungen der Fakultäten, die diese 

spezifizieren, die Aufgabe, Promovierende bei der Publikation ihrer Arbeiten zu unterstützen 

und deren Verbreitung zu gewährleisten.1 

Dissertationen können aktuell in drei Formen veröffentlicht werden: 

a) Publikation in einem Verlag 

- in einem gewerblichen Verlag, der eine Auflage von mindestens 150 Exemplaren 

druckt und vorhält, 

- so weit die Fachpromotionsordnung dies erlaubt: in einem Print-on-demand-Verlag, 

der sich schriftlich verpflichtet, 150 Exemplare mindestens so lange drucken zu 

können, wie die Fachpromotionsordnung dies vorsieht [5 Jahre für alle Fakultäten 

außer KThF (2 Jahre) und Jura (kein PoD)]. 

In beiden Fällen gilt die Verbreitung als vom Verlag garantiert; bei der UB sind noch sechs 

Exemplare abzuliefern. Die UB legt Wert darauf, die 6 Exemplare in vollem Umfang zu 

erhalten. Zwei werden in den eigenen Bestand aufgenommen, vier gehen in den 

Schriftentausch. 

Vorgaben siehe unten unter 2. 

Annahme der gedruckten Dissertationsexemplare: 

Die Fakultäten liefern die Exemplare zusammen mit der Empfangsbestätigung (in zweifacher 

Ausfertigung) in den Teilbibliotheken ab. Das Original der Empfangsbestätigung erhält die 

Fakultät unterschrieben zurück. 

b) Druckpublikation ohne Verlag (Copy-Druck) 

In diesem Fall sind 40 Exemplare an die UB abzuliefern, damit diese durch Schriftentausch 

eine ausreichende Verbreitung sicherstellen kann. 

Vorgaben hierzu siehe unten unter 3. 

Annahme der gedruckten Dissertationsexemplare: wie unter a) 

 

c) Elektronische Publikation über den Hochschulschriftenserver OPUS Augsburg 

In diesem Fall ist die Arbeit als Datei gemäß den Vorgaben der UB und zusätzlich vier 

ausgedruckte Exemplare an die UB abzuliefern. Die UB legt Wert darauf, diese 4 Exemplare 

vollzählig zu erhalten. Als zusätzliche elektronische Version kommt ausschließlich eine PDF-

 
1 vgl. Betriebsordnung für die Universitätsbibliothek Augsburg vom 19. Dezember 2007 § 8 (2)). Hinsichtlich 

der Rahmenvorgaben ist auf die KMK-Grundsätze für die Veröffentlichung von Dissertationen vom 29.04.1977 

in der Fassung vom 30.10.1997 zu verweisen, deren Beachtung den Fakultäten obliegt  ; ergänzend das 

Positionspapier des Wissenschaftsrats „Anforderungen an die Qualitätssicherung der Promotion“ (2011). 

http://www.zv.uni-augsburg.de/sammlung/download/1_Rechtssammlung_neu/Konsolidierungen/Fakultaetsuebergreifende_Vorschriften/Rahmenordnung_fuer_Pruefungen/L-12-2-001.pdf
http://www.zv.uni-augsburg.de/sammlung/download/1_Rechtssammlung_neu/Konsolidierungen/Fakultaetsuebergreifende_Vorschriften/Rahmenordnung_fuer_Pruefungen/L-12-2-001.pdf
http://www.zv.uni-augsburg.de/de/sammlung/Rechtssammlung_der_Fakultaeten/
http://www.zv.uni-augsburg.de/de/sammlung/download/1_Rechtssammlung_neu/Konsolidierungen/Fakultaetsuebergreifende_Vorschriften/Universitaere_Ordnungen_und_Organisationsnormen/Universitaetsbibliothek/Z-11-2-000_ehem_945oA.pdf
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Datei in Frage, die im Netz frei publiziert werden kann. Physische Datenträger wie CD-ROMs 

nimmt die UB nicht als Ersatz für eine Netzpublikation oder eines der 4 Papierexemplare an. 

Die UB weist darauf hin, dass die Dissertation nicht als veröffentlicht und verbreitet gilt, 

wenn sie nicht zur Publikation auf OPUS freigegeben ist.  

Vorgaben siehe unten unter 4., es gelten die Hinweise zur Veröffentlichung auf der Website 

von OPUS (https://opus.bibliothek.uni-augsburg.de/opus4/home/index/help). 

 

 

Kumulative Dissertationen 

Die UB veröffentlicht und verbreitet kumulative (publikationsbasierte, aus mehreren Arbeiten 

bestehende) Dissertationen über OPUS (1 Datei zur Netzpublikation und 4 Druckexemplare) 

oder im Schriftentausch (40 Exemplare im Buch- und Fotodruck).  

Falls nur ein Teil der Aufsätze im Volltext zusammen mit dem einführenden Dokument 

publiziert werden darf, bietet die UB nur die Publikation auf OPUS an. 

Liegen keine oder nur ein Teil der Aufsätze im Volltext oder nur Vorfassungen vor, sind 

ansonsten die Fakultäten für die Erfüllung von § 30 (1) der APromO verantwortlich. 

 

 

 

 

2. Vorgaben für die gedruckten Verlagsexemplare 

Der Verlag sollte ein branchenübliches Impressum verwenden. Auf der Rückseite des 

Verlagstitelblattes der Gesamtauflage muss der standardisierte Dissertationsvermerk stehen: 

Zugleich Dissertation, Universität Augsburg, <Jahr der mündlichen Prüfung>  

Auf der gleichen Rückseite kann zusätzlich die Kennung „D384“ (= normiertes 

Bibliothekssigel für die Universitätsbibliothek Augsburg) eingedruckt sein. 

Bei den abgelieferten 6 Exemplaren muss es sich um die vertriebsfertige Verlagsausgabe 

handeln. In diese Exemplare ist vor dem Verlagstitelblatt ein eigenes Dissertations-Titelblatt 

einzubinden oder sauber einzukleben. Es darf nicht über den Buchblock hinausragen und 

keine Daten verdecken. Lose Blätter werden nicht akzeptiert. 

 

 

Muster-Titelblatt (Vorder- und Rückseite): 

https://opus.bibliothek.uni-augsburg.de/opus4/home/index/help


  

 
 

 

Unterhalb des Namens ist der Geburtsort („aus …“) anzugeben, wenn die Fakultät dies 

vorschreibt. 

Ist die Arbeit im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung mit anderen Universitäten 

entstanden, sind alle Vertragspartner zu nennen.    

Kumulative (publikationsbasierte) Dissertationen sind innerhalb des Zusatzes „Inaugural-

Dissertation…“ als solche zu kennzeichnen. 

Auf der Rückseite des Titelblattes müssen die Namen der Gutachterinnen oder Gutachter und 

der Tag der mündlichen Prüfung enthalten sein. 

Ein Lebenslauf muss nicht beigefügt sein. Maßgeblich sind aber die Vorschriften der 

Fakultäten. Sollte dort ein Lebenslauf gefordert sein, ist dieser am Ende des Buchblocks (ohne 

Seitenzählung und ohne Berücksichtigung im Inhaltsverzeichnis) mit einzubinden. 

 

 

 

3. Vorgaben für die 40 Exemplare in Fotodruck 

Das Titelblatt ist zu gestalten wie oben. Der Umschlag kann bedruckt sein, ersetzt aber 

keinesfalls das Titelblatt.  

Der Tag der mündlichen Prüfung ist obligatorisch; er stellt das „Erscheinungsjahr“ der 

Dissertation dar. 

Ein Lebenslauf muss nicht beigefügt sein. Maßgeblich sind die Vorschriften der Fakultäten. 

Wenn die Fakultät keine anderen Empfehlungen gibt, gilt außerdem: 

• Alterungsbeständiges holz‐ und säurefreies Papier verwenden (muss der DIN‐ISO 

Norm 9706 entsprechen). Es sollte ein qualitativ hochwertiges Papier sein, dieses ist 

normalerweise alterungsbeständig, Umweltschutz‐ und Recyclingpapiere sind nicht 

alterungsbeständig. 

• Erlaubt sind z.B. folgende Bindungen: 



  

o Hardcover‐Buchbindung (keine Klemmbindung!) 

o broschiert oder kartoniert mit Klebebindung, Softcover‐Heißleimbindung 

Nicht gewünscht sind: Ring(buch)bindung, Spiralbindung, Drahtbindung; 

Klammerbindung bzw. Klemmbindung 

• Die Exemplare müssen haltbar und belastbar sein. (Sie sind kopierfähig, wenn sie 

beim Aufklappen bzw. auf den Kopierer legen nicht gleich auseinanderfallen.) 

• Bei mehr als 500 Blättern muss die Arbeit in zwei Bände gebunden werden. 

• Hinsichtlich des Papierformats hat die UB keine Ansprüche. Auch ob nur die 

Vorderseite oder Vorder‐ und Rückseite bedruckt sind, spielt keine Rolle. 

• Bei der Gestaltung des Dokuments (Schriftgröße, Zeilenabstand usw.) sind die 

Vorgaben der Fakultät zu beachten. 

• Aus Sicht der Bibliothek können die gedruckten Exemplare in Farbe oder nur 

schwarz‐weiß gedruckt werden, allerdings muss bei Abbildungen in Schwarz‐Weiß 

sichergestellt sein, dass alles ausreichend erkennbar ist und keine Informationen 

verloren gehen. 

• Für die Erstellung der gedruckten Exemplare kann der Dienst eines beliebigen 

Copy‐Shops, Buchbinders oder anderen Dienstleisters in Anspruch genommen 

werden; hier ist zwingend auf die Einhaltung der oben genannten Kriterien und 

Vorgaben zu achten.  

• Zudem kann auch in der Hausdruckerei der Universität nachgefragt werden, ob diese 

zeitlich in der Lage ist, den Auftrag durchzuführen. Die Hausdruckerei hat folgendes 

mit den Anforderungen der UB übereinstimmendes Angebot: 

o Hardcoverbindung (A4) oder Thermobindung (A4 oder A5),  

o Schwarzweiß und Farbdruck möglich  

Bei Interesse bitte an die Hausdruckerei wenden: Gebäude A, Raum 1007, Tel.: 

+49(0)821/598‐5257. E-Mail: hausdruckerei@zv.uni-augsburg.de  Der Promovend 

sollte hier der deutschen Sprache mächtig sein, da die gesamte Auftragsabwicklung in 

deutscher Sprache erfolgt. 

 

 

 

4. Vorgaben für elektronische Veröffentlichung auf OPUS 

Maßgeblich sind Informationsblatt, Checkliste und Mustertitelblatt (dieses wie unter 2.), zu 

finden über die Seite 

https://opus.bibliothek.uni-augsburg.de/opus4/home/index/help#authorfaq1 

Für die bei der Universitätsbibliothek abzuliefernden vier gedruckten Exemplare gelten die 

gleichen Grundsätze wie unter 3. beschrieben.  

Aus datenschutzrechtlichen Gründen darf die elektronische Fassung keinen Lebenslauf 

enthalten! 

 

 

mailto:hausdruckerei@zv.uni-augsburg.de
https://opus.bibliothek.uni-augsburg.de/opus4/home/index/help#authorfaq1

